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Sehr geehrte Frau  
 
vielen Dank für die Übersendung des Referentenentwurfs für ein Erstes Gesetz zur Änderung des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir begrüßen 
insbesondere die neuen Regelungen zur Vertreiberrücknahme, die Rücknahme durch zertifizierte 
Erstbehandlungsanlagen sowie die Stärkung der Vorbereitung zur Wiederverwendung in § 17b. 
 
Aufgrund von Erfahrungen der öffentlich-rechtlichen Entsorger (örE) im Saarland bei der Sammlung 
von Altgeräten, möchten wir zu § 14 III ElektroG folgende Anmerkung machen: 
 
Die Abholmenge von mindestens fünf Kubikmetern für batteriebetriebene Altgeräte der Gruppen 2, 4 
und 5 erscheint uns zu hoch. Selbst größere Sammelstellen der örE im Saarland kommen lediglich auf 
eine Menge von maximal 2 Gitterboxen à 0,75 cbm pro Jahr pro Sammelgruppe. Dies könnte dazu 
führen, dass die Gitterboxen drei bis vier Jahre in der Sammelstelle verbleiben müssen. Vor dem 
Hintergrund der Brand- und Explosionsgefahr durch Batterien erscheint dies als wenig sinnvoll. Hinzu 
kommt der enorme Platzbedarf von bis zu sieben Gitterboxen pro Sammelgruppe. Wir schlagen 
deshalb vor, die Abholmenge für batteriebetriebene Elektroaltgeräte der Sammelgruppen 2, 4 und 5 
auf 1,5 Kubikmeter zu reduzieren. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 




